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Internationaler Menschenrechtstrafgerichtshof  
Koblenzer Straße 28, 32584 Löhne    
 
          

     
                       

 
 
 
 
 
 

Beschluss / Urteil 
Im Namen der indigenen Volksgruppe Germaniten, als Teil des deutschen 

Volkes, als höchsten Souverän auf dem Staatsgebiet Deutschlands. 
 
In dem menschengerichtlichen Verfahren Az: StAG-2588/07-2017-at zur  
Feststellung der Staatsangehörigkeit des lebenden und beseelten Menschen 
axel, Mann aus der Familie thiesmeier, Alte Dorfstraße 7, [31737] Rinteln, hat 
der Mensch max, Mann aus der Familie lohmann, als Vorsitzender Richter des 
3. Verwaltungssenats des Internationalen Menschenrechtstrafgerichtshof, am 
27. Juli 2017 das Nachstehende beschlossen: 

1.) Die Staatsangehörigkeit des lebenden und beseelten Menschen axel, 
Mann aus der Familie thiesmeier, Alte Dorfstraße 7, [31737] Rinteln, 
durch Abstammung und Geburt, ist Deutschland (vgl. Germany).  

2.) Die Staatsangehörigkeit des lebenden und beseelten Menschen axel, 
Mann aus der Familie thiesmeier, Alte Dorfstraße 7, [31737] Rinteln, 
durch Abstammung und Geburt nach RuStAG vor 1913, ist Preußen. 

3.) Die Staatsangehörigkeit des lebenden und beseelten Menschen axel, 
Mann aus der Familie thiesmeier, Alte Dorfstraße 7, [31737] Rinteln, als 
Angehöriger der indigenen Volksgruppe Germaniten, ist Germanitien. 
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Bitte bei Antwort angeben: 
Aktenzeichen: 
StAG-2588/07-2017-at 
 
Fax:  
  

 

Datum:  27.07.2017   

Menschenrechtsorganisation 
WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland 
Menschenrechtsverteidiger: Mensch axel 
Mann aus der Familie thiesmeier 
Alte Dorfstr. 7 
[31737] Rinteln (Germany) 
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Darüber hinaus wird durch diesen Beschluss / Urteil verbindlich festgestellt, 
dass der lebende und beseelte Mensch axel, Mann aus der Familie 
thiesmeier, Alte Dorfstraße 7, [31737] Rinteln, als deutscher 
Staatsangehöriger durch Abstammung und Geburt (vgl. RuStAG vor 1913 = 
Preußen) und Angehöriger der indigenen Volksgruppe Germaniten, tätig als 
gerichtsbestätigter Menschenrechtsverteidiger (vgl. Anschreiben des OLG 
Hamm vom 27.08.2015) der Arbeitsgemeinschaft der Menschenrechts-
organisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland (vgl. UN-Resolution 
A/RES/53/144, EU Annex DOC 10111-06) mit der Live Born Record Number: 
583155-564202-230003 (vgl. uvl. Merkmal: Tattoo rechter Unterarm), 

nicht identisch ist 

mit der juristischen Person „Herrn AXEL THIESMEIER“ mit der NAZI-
Staatsangehörigkeit „DEUTSCH“ von 1934 (vgl. Gleichschaltungsgesetz von 
1934) im Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland. 

IDD<<THIESMEIER<<AXEL<<<<<<<<<<<<<<< 
5576066535D<<5609235<1904149<<<<<<<2      
 
wohnhaft: Alte Dorfstr. 7, 31737 Rinteln OT Goldbeck.    
 
 
Der Führerschein/Personalausweis/Reisepass der Bundesrepublik 
Deutschland wird von Angehörigen der Menschenrechtsorganisation WAG-
Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland und der indigenen Volksgruppe 
Germaniten wg. dem Verstoß gegen Art. 139 GG /analogen Gesetzgebungen, 
abgelehnt und unwiderruflich zurückgewiesen, um sich nicht selbst an 
Straftaten der Bundesrepublik Deutschland und ihren Erfüllungsgehilfen zu 
beteiligen.     
 
 
 
 



 

Seite 3 von 3 

 

 

 
Die juristische Person „Herr AXEL THIESMEIER“ mit der NAZI-Staats-
angehörigkeit „DEUTSCH“ von 1934 (vgl. Gleichschaltungsgesetz von 1934) 
im Personalausweis/Reisepass der Bundesrepublik Deutschland,  
 
ist somit nicht in Verbindung zu bringen/stellen,  
 
mit dem lebenden und beseelten Menschen axel, Mann aus der Familie 
thiesmeier, als Angehörigen der indigenen Volksgruppe Germaniten und 
tätig durch Bestallungsurkunde vom 01. September 2016, als 
Missionar/Pastor, Rechtbeistand, gem. Art. 1 & 7 RBerG, Art. 6 Abs. 3 c MRK, 
Art. 14 Abs. 3 d IPbpR, Urkundsbeamter und Amtsleiter im Kirchenamt Löhne, 
Koblenzer Str. 28, 32584 Löhne.  
 
Bei dem lebenden und beseelten Menschen axel, Mann aus der Familie 
thiesmeier als deutschen Staatsangehörigen durch Abstammung und Geburt 
(vgl. RuStAG vor 1913 = Preußen) und Angehörigen der indigenen 
Volksgruppe Germaniten,  als gerichtsbestätigten Menschenrechtsverteidiger 
handelt es sich somit nach Offenkundigkeit (vgl. § 291 ZPO/analog) um einen 
politisch öffentlich bekannten Botschafter/Diplomaten des Staates 
Deutschland, Preußen und Germanitien, der sich im Auftrag/Vollmacht für 
die Einhaltung von Gesetz und Recht in der Bundesrepublik Deutschland für 
Menschen der indigenen Volksgruppe Germaniten, seit Jahren einsetzt. 
 
Es besteht somit Exterritorialität nach Maßgabe des Wiener 
Übereinkommens über konsularische Beziehungen vom 24.04.1963. 
(Bundesgesetzblatt1969 II S. 1585 ff) – (siehe WüD, WüK) 
 
Der/Das Beschluss / Urteil ist unanfechtbar und erlangt sofortige Rechtskraft.     
 
 
 
 
max lohmann 
Vorsitzender Richter 
3. Verwaltungssenat  


